
M edard ehl SJ
T’heologische Anmerkungen ZU „Fall Küng“

Hans Küng versteht CS, Ww1e eın anderer seiner Kollegen, für Leben un Be-
WCSUNS ın Theologie un Kıirche SOTSCNH, un ZWAar VO  e} seınem ersten Betre-
ten der theologischen Bühne an ! bıs ZUuU Eklat des Entzugs der Lehrerlaubnis.
Act jede seiner Veröftentlichungen ZOg eine ungewöhnlich hohe Zahl VO  3
stiımmenden oder ablehnenden publizistischen Reaktionen ach sıch, dafß
bısweilen dem jeweıiligen Werk entweder och eın eıgenes „Folgebuch“ CI-
schien, 1n dem Küng diesen Äufßerungen Stellung bezog, oder VO  - theolo-
gischen Gegnern eıne Replik autf Küngs Thesen herausgegeben wurde?. Weniger
die spekulative Abgründigkeit seiner Gedanken als vielmehr die ungewöhnlich
direkte, unbekümmerte, vereintachende oder auch provozıerende Art,; mi1t
der tradıtionelle theologische Antworten NEeEUu interpretierte oder 1n ragestellte, dürfte dieses ebhafte Interesse seinen Schriften auch 1ın theologischenFachkreisen hervorgerufen haben

Dıie römische Entscheidung VO 15 Dezember 1979 hat 6S NnUu bewirkt, dafß
ber die weıitverbreitete Rezeption Küngscher Gedanken 1n eiınem großen kirch-
lichen un außerkirchlichen Leserkreis hinaus auch die theologische Dıiıskussion
ber seine Ansıchten die Studierzimmer un Hörsiäle der Theologenzunft ber-
schritten un sıch allenthalben autf den Straßen un Märkten einer ın Erregung
geratenen Oftentlichkeit ausgebreitet hat Man fühlt sıch fast ın die Epoche der
oyrofßsen altkirchlichen Konzilien zurückversetzt, 1n denen die Marktfrauen
sıch ber das Dreifaltigkeitsdogma gestrıtten haben sollen

Zwar siınd die Emotionen bei der gegenwaärtıgen Diskussion och längst nıcht
abgekühlt. Dennoch scheint CS mMIr der Zeıt, sine ira et studio diese An-
gelegenheit AdUSs eıner grundsätzlich-theologischen Perspektive betrachten.
Denn 1St der „Fall Küng“ pathetisch gyesprochen eın „ekklesio-
logisches Phänomen“, das Grundfragen der systematıschen Ekklesiologie aut-
wiıirft Ich möchte deswegen 1n diesem Beıtrag Erst och einmal ın aller Kurze
die wichtigsten theologischen „Gravamına“ vorstellen, also jene Punkte, die
se1lt zwoölf Jahren die eigentlichen Diskussions- un Angriftspunkte VO  z} seıten
der katholischen Theologie siınd In einem zweıten Schritt soll annn autf difte-
renzlierte Weıse die Frage ANSCHANSCH werden, ob aufgrund dieser Punkte die
Entscheidung des Lehramts berechtigt WAar oder iıcht

Zunächst aber och eine Vorbemerkung ZU Verständnıis der Auffassungen
VO  Z Küng: Es steht elinerseılts zweiıftfellos fest, da{fß Kung theologische Sach-
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verhalte auf allgemeinverständliche, der normalen Alltagssprache nahestehende
Weiıse ausdrücken ann. Das macht Ja gerade die Lektüre seiner Bücher für
viele Menschen erfrischend un anregend. Auf der anderen Seıite wırd aber
jeder, selbst der unvoreingenommenste Leser, be] eingehender Lektüre fest-
stellen, da{fß derjen1ge, der ın präziser theologischer Fachsprache (welche keines-
WCBS die einer sterilen Neuscholastik se1n mufß!) Fragen Küng stellt, die
Antworten Uungs nıcht 1n einzelnen, theologisch präazıs formulierten Satzen

annn
W as Küng dem „unfehlbaren Lehramt“ bestreıtet, näamlıch die Wahrheit des

Glaubens „unfehlbar“ 1n einzelnen Satzen „Testmachen“ können, hat ohl
auch seinen biographischen Grund 1n der sprachlich-hermeneutischen Eıgenart
Küngscher Theologıe, sıch wen1ger 1n einzelnen, eindeutigen, systematischen
Satzen als vielmehr iın grundlegenden Tendenzen un Rıichtungen auszudrük-
ken Man annn sehr vielen Siatzen be]l Küng ohne große Schwierigkeiten
einıge Seiten vorher oder nachher oder 1n anderen Büchern andere Satze finden,
die ıhnen widersprechen scheinen. Ich Sasc bewußt: scheinen;: enn für
Kung siınd das alles keine Widersprüche; s1e haben durchaus ıhren Platz 1n
einem Gesamtduktus seiner Theologie, Aaus dem s1e keineswegs herauszufallen
brauchen. Nur für den eıner zew1ssen theologischen Präzısıon interessierten
Leser wırd dadurch die Lektüre der Schriften Ungs doch erschwert, un INan

gerat leicht ın Gefahr, ıhm Unrecht Lun, WEeNnNn INan se1ın Urteil cehr auf
einzelne, mehr oder wenıger isoliert betrachtete Sitze stutzt un nıcht die SC

Tendenz berücksichtigt, 1ın welcher solche Satze stehen. Vielleicht 1St diese
Eıgenart des Küngschen Denkens gerade 1n der Auseinandersetzung mMi1t dem
Lehramt manchmal wen1g beachtet worden. Mır scheint, da{f deswegen auch
die Aufforderung VOoNn Kardinal Höftner Hans Küng 1ın seınem Brieft VO

April 1977 „sehr ur7z un praägnant” aut Trel dogmatiısche Grundfragen
des Glaubens antworten, eine fast möchte iıch „physısche“ UÜberfor-
derung der sprachliıchen Möglichkeiten Küngs darstellte.

Deswegen möchte ıch 1 folgenden bei der Darstellung der strıttıgen Punkte
mehr VO Grundtendenzen seiner Theologie ausgehen als VO einzelnen Sätzen.
Be]l eıner gvewissenhaften Abwägung solcher Tendenzen 1mM (Gesamt seıner Ver-
öffentlichungen annn INa  S AMaREl ohl doch Aussagen kommen, die ein1ıger-
maßen deutlich machen, welche Posıtion Kung 1ın diesen Fragen vertritt

Aspekte des Kirchenbilds

Das Kirchenbild Uungs, W1e€e 65 sıch VOT allem 1n seiınem großen Entwurf
„Die Kirche“ (Freiburg +1973) darstellt, 1St durch eine für katholische Ek-
klesiologıe ungewohnt starke Abhebung der Kırche 7ÖK O} Christus epragt.
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Wenn auch durch die personale Gegenwart Christiı 1n der Kirche (besonders
vermittelt durch Taute und Eucharıistıie) eıne innıge Einheit „wischen beiden
besteht, wird VOon Küng doch sehr nachdrücklich die bleibende Unterschieden-
eıt un das bleibende Gegenüber VO  3 Christus un Kirche betont: Als sündıge
Kırche bleibt s1e 1n jedem Augenblick VO Erbarmen ihres Hauptes abhängig.
Sie 1St nıcht w 1e€e Christus eine „gottmenschliche Wiırklichkeit“; jede Tendenz ZUr

Identifizierung der Kirche MmMIt Christus (was als katholische Versuchung aNnSC-
sehen wiırd) mu zurückgewı1esen werden. uch eine mißverständliche Termino-
logıe, die eine solche Tendenz nahelegen könnte, 1St. deshalb 1Ur mı1t oyroßer
Vorsicht gebrauchen (SO die ede VO „tortlebenden Christus”“, VO  e} der
„andauernden Menschwerdung“, VO „mystischen Leib Christi“).

Diesem Anliegen Küngs wırd INan durchaus zustiımmen können. Fraglıch
wird diese Position jedoch dann, WEeNnN AUuUSs diesem Grund die Küirche auch nıcht
mehr 1m Sınn der großen patrıstischen Tradıtion, welche die nNnNeuUueTE Theologie
und das Z7weıte Vatikanum wiıieder aufgegriffen haben als „Sakrament“ be-
zeichnet wird. Kung vermeıdet 65 konsequent, diesen Begrift (ın se1ınen verschıe-
denen Varıationen) auf die Kirche anzuwenden. Dıie Betonung der VO  e} Christus
verschiedenen, sündıgen un trotzdem VO Gott geheiligten Kirche steht csehr
1mM Vordergrund, da{(ß die Analogie 7zwıschen Christus un Kırche 1m Geschehen
der Heilsvermittlung zurücktritt. Demgegenüber versucht Ja gerade der Sa-
kramentsbegrift 1n der katholischen Ekklesiologie, diese Analogıe als das Z
gleich VO  e} Ahnlichkeit und Je größerer Unihnlichkeit AauSZUSagCNH.

Damıt hängt ein 7zweıtes Defnizit ın Küngs Kirchenbild INenNn Er VeI-

zıichtet 1m Unterschied ZUr übliıchen katholischen Ekklesiologie weıthın auf
eine ausdrückliche Klärung des theologischen Gemeinschaftsbegriffs. Das heißt
IDe soz1ale Wirklichkeit der Kirche als solche gegenüber dem einzelnen ]lau-
benden, das „Mehr als die Summe der einzelnen“, das also, W 45 die Kirche ZUr

„Gemeinschaft der Glaubenden“ macht, wırd weder theologisch och
zialphilosophisch hinreichend durchdacht. Küng denkt Kirche VOT allem VO  ;

den einzelnen Gerechtfertigten AauUs, wobel die vermiıttelnde Rolle der Kirche
als Gemeinschaft 1m Rechtfertigungsgeschehen selbstverständlich weder VeCI-

schwıegen och geleugnet wırd (an vielen Stellen 1St davon ausdrücklich die
Rede); aber s1e wiıird in ıhrer theologischen Eigentümlichkeit nıcht genügend auf
den Begrift gebracht. Das eigentlıch dialektische Moment 1m katholischen Kır-
chenbegrift, da{ß Kirche also 1in wechselseitiger Ermöglichung zugleich Gemeıln-
schaft AaUus den einzelnen Glaubenden un dıie den einzelnen vorgegebene gC-
meinschaftliche Gestalt des Glaubens ISt, kommt be] Küng urz

Darın liegt ohl auch der eigentliche Grund für eınen weıteren strıttıgen
Fragepunkt: Küngs Kıirchentheologie wiırd VO  w einer für katholische Ekklesio-
logie ungewohnt scharten antunstitutionellen Tendenz durchzogen. Alles In-
stıtutionelle, auch die sogenannten primären Institutvionen der Kırche W1e Sa-
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kramente, Bekenntnisformeln, Priester-, Bischofs- un Petrusamt, echt un
Dogma die Küng keineswegs grundsätzlıch ablehnt!), 1st ach ıhm der
gefährlichen Neigung Z reinen Formalismus, ZUuU quası-automatischen Wır-
ken, ZUuUr geistfremden Verselbständigung aAaUSgESETZLT un ıhr auch sehr oft VeTiI-

fallen. Gerade 1n den Instıtutionen der Kıiırche besteht die große Gefahr, da{ß
nıcht mehr aut den Geist gehört, sondern „eigenmächtig“, „autonom“, „selbst-
herrlich“ ber ıhn und seine Mıtteilung die Menschen „verfügt“ wırd (der
Einfluß arl Barths wırd j1er sehr deutlich!). Dıieses Bedenken gegenüber dem
Institutionellen wırd einem stehenden Topos 1n Küngs Ekklesiologie, ohne
den Von den kirchlichen Institutionen offensichtlich Sar ıcht mehr geredet WeEeTI-

den ann. Küng betont eben VOT allem die spirituelle Dımension der Kırche,
W ads INan durchaus als eine begrüßenswerte Reaktion die ın der vergan-

katholischen Ekklesiologie oft vorherrschende Beschränkung autf das In-
stitutionelle 1Ur voll un Sanz bejahen ann

ber mMu 1U andererseıts, der grundlegenden geistlichen Wirklichkeit wıl-
len, das Institutionelle (bei aller Anerkennung seıner iımmanenten Getfahren un
seıiner geschichtliıchen Verirrungen!) stark perhorresziert un damit konse-
quenterweiıse auch theologisch abgewertet werden? Kann das eiıne 11UTr ann
seinem Recht kommen, wenn das andere möglıchst zurückgedrängt wırd? Dıie
Fragen betreften gerade diese sıch bei Kuüung zunehmend verschärfende Antıthese;
enn ach ıhr wırd die institutionelle, 1n rechtlicher Verbindlichkeit struktu-
rierte Orm der Glaubensgemeinschaft, WENN s1e das „Eigentliche“ des Glaubens
schon ıcht direkt behindert, doch mehr un mehr 1n die Rolle eıner rein spir1-
tuell-pastoralen oder gar NUuUr außerlich-organisatorischen Hıltfestellung Av
drängt. Die besonderen „Konturen“ der Kırche werden schnell 1Ns Spirituell-
Allgemeine und damıt letztlich auch Beliebige) aufgehoben.

der anders ZESART: YSt die konkrete Gestalt, dıe sıch die Kirche 1ın Gehor-
Sa gegenüber dem Geilst Christi VO  e Anfang gegeben hat un durch die S1e
ihren Glauben, ıhre Verkündigung, ıhre Sakramente, ıhr Zusammenleben ın eın
geordnetes, den einzelnen verpflichtendes Gefüge gebracht hat, erst diese Gestalt
g1ibt der Gemeinschaft der Glaubenden jene „Konturen“, dıie dem Christsein des
einzelnen seliner konkreten innergeschichtlichen Verbindlichkeit verhelfen
un es Aaus eiıner rein spirıtuellen Subjektivität befreien. YSt 1n einer solchen
konkreten Kırche findet der Glaube ber alle verbale Beteuerung hinaus eine
gesellschaftlich greifbare OoOrm dafür, da{fß entgegengenommMen werden müßß,
da{f „Adus Gnade allein“ geschenkt wiırd, dafß „ VOIN Hören kommt“. Die
Konkretheit kirchlicher Strukturen bleibt für die katholische Ekklesiologie
eın etzter Prütstein dafür, ob der Glaube des einzelnen (ın aller legıtımen Strit-
tigkeıit, die das Verhältnis VO  e} indıyıduellem un gemeınsamem Glauben be-
stımmt) 1m etzten doch bereit 1St, se1ine Subjektivität überschreiten un den
eigenen Geıist nıcht mi1t dem Hl Geist verwechseln
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Verständnis des Lehramts

Dıie Konsequenz eıner solchen antinstitutionellen Tendenz zeıgt sıch sehr
deutlich ın dem konkreteren Problembereich der Einschätzung des kırchlichen
Lehramlts. Be]l Küng Aindet sıch se1it dem Buch „Unfehlbar?“ eine für katho-
lische Ekklesiologie ungewöhnlich starke Relativierung des Lehramts ın der
Kirche (diese rage spielte se1it 1971 eine Hauptrolle iın der Auseinandersetzung
miı1t der römiıschen Glaubenskongregation). In der katholischen Theologie gilt
das se1it den ersten Jahrhunderten dem Bischofskollegium mi1t dem römischen
Bischof als seinem aupt vorbehaltene „Lehramt“ als jene Institution, die 1ın
der raft des verheißenen „Geıistes der Wahrheit“ für die Auslegung der HI
Schrift un des daraus erwachsenen gemeiınsamen Credos etztverbindliche
„Grenzpfähle“ setfzen kann, die der Unterscheidung 7zwıschen wahrer (d den
gemeinsamen Glauben der Kirche ausdrückender) un falscher Auslegung die-
nen sollen. Diese nstanz der Begriff „Lehramt“ 1St 1m Gegensatz Zur Sache
neueren Datums) steht dabe] keineswegs ber der HI Schrift oder ber der Kır-
che: s1ie hat ihren Platz in dem hermeneutischen Zirkel VO  $ Schrift, Tradıtion,
Lehramt, Theologie un aktuellem kirchlichen Glaubensbewußtsein, wenn es

das „rechte“ Verstehen des Wortes CGottes geht
Dieser Verstehenszirkel aßt sıch auf keinen Fall auflösen, weil einerseıts die

Schrift das „Buch der Kirche“ 1St;, von glaubenden Menschen iınnerhalb der
kirchlichen Glaubensgemeinschaft verfaßt, un anderseıits die Kırche zugleich
auch „Crea verbi“, Geschöpf des 1n der Schrift ekundeten und immer Neu

hörenden Wortes Gottes 1St. Innerhalb dieses Verstehenszirkels kommt der
HI Schrift zweıtellos der Prımat alles glaubende Verstehen richtet sıch autf
die Schrift, legt S1e AUS un dient ıhrem jeweıils aktuellen Verständnis. Dem
Lehramt kommt iın diesem vielfältigen Auslegungsproze(fß die unterscheidende
Funktion Z auf etztverbindliche Weıse auch tür die Theologie) den Rahmen
für wahre oder alsche Auslegung serfzen un tormulieren. Dabe!] Ort das
Lehramt selbst natürlich wıederum auf die HI Schrift un bedient sıch bei se1-
1C Schriftverständnis der Tradıtion, der Theologie un des allgemeinen lau-
bensbewußtseins der Kırche. Ebensowenig W1e€e die Schrift ann deswegen auch
das Lehramt außerhalb oder ber diesem kirchlichen Verstehenskreis estehen.

Weıil 65 also NUr 1n ıhm seinen Platz hat, kommt natürlıch eine große IJn-
sıcherheit 1Ns Spiel: Wıe ann das Lehramt der Bischöfe un des Papstes eLw2
besser als die Theologen letztverbindlich . da{fß eine bestimmte Ausle-
Suns des Wortes (Gsottes wahr oder talsch 1st? Hıer scheint das rein inhaltliche
Verstehen der Schrift, das Ja jedem Glaubenden oftensteht, eıine Grenze
kommen: enn WwW1e aßt sıch das eine Verstehen des Inhalts der Schrıift vom
anderen als wahr oder falsch unterscheiden, zumal| wenn beide einander wiıder-
sprechen un doch beanspruchen, den Glauben auszudrücken?
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Dıiıe Kırche hat siıch bereits in neutestamentlicher eıt und verstärkt in den
ersten Jahrhunderten diesem Problem gestellt un allmählich auch formale Kryı-
terien herausgebildet, die eine uns Menschen mögliche, VO Hl Geilst getrragene
un verbindliche, iınhaltlich wahre Auslegung der Schrift keineswegs einfach
„carantıieren., ohl aber mit-ermöglichen können. Solche „formale“ Kriterien
sind bereits das Selbstverständnis des Paulus als A postel, der VO Auter-
standenen her der Gemeinde „vorgegeben“ 1St als letzte, dem Hl Geist gehor-
SUaInNnec Norm des rechten Verständnisses der Überlieferung; oder 1n der Apostel-
geschichte die Rückbindung aller Verkündigung die Jerusalemer Urgemeıinde;
oder in den Pastoralbrieten die ZAHT: verbindlichen Verkündigung des Wortes
legitimierende Eınsetzung Von Presbytern durch Handauflegung; oder 1n nach-
apostolischer Zeıt die Funktion der Bischöfe (Episkopen) 1n den verschiedenen
Ortskirchen: oder annn ımmer stärker die Gemeinschaft (Koinon149) der VCI-

schiedenen Ortskirchen un ıhrer Leitung untereinander un miıt dem römischen
Bischof; oder ann die Konzilien als Repräsentation dieses unıversalen Kolle-
Z1UMS; oder das Petrusamt als aup des Bischofskollegiums.

Natürlich bildeten sıch diese formalen Kriterien der „wahren“ Auslegung
der Schrift nıcht eintfach 1n eiınem harmoniıschen, gradlinigen „Fortschritt“ her-
ausS; s1e sind vielmehr 88 eınem csehr bewegten, wechselvollen un keineswegs
immer 1Ur VO (eist getragenen Rıngen der Karche die Wahrheit AaUS-

geformt worden. Zudem aßt sıch gerade 1n der euzeıt 7zweitellos die berech-
tigte Forderung nach weıterer Verbesserung un „Verfeinerung“ dieser Krite-
rıen aufstellen, damıt S1e der Repräsentatıon des csehr difterenzuert gewordenen
allgemeinen kirchlichen Glaubensbewulßfitseins un auch dem neuerwachten Be-
wuftsein der Gläubigen, wirklich Subjekt des Glaubens 1n der Kirche zu se1n,
besser gerecht werden können.

Wıe dem auch sel, diese formalen Kriterien ZUr Wahrheitsfindung in der Kır-
che haben siıch 1m Lauf der Geschichte keineswegs Evangeliıum vorbel oder

das Evangelıum entwiückelt (wenn auch manche konkrete Anwendung die-
SCI Kriıterien durchaus erscheinen mag), sondern 1mM Dienst des Evangeliums,

seıne Identität iın der wechselvollen Glaubensgeschichte schützen. Sı1e V1 =

helfen dem Glauben der Kirche in jeder geschichtlichen Sıtuation NEeU AB wah-
TCN Verständnis des Wortes Gottes: 1€eSs aber keineswegs (wıe Küung oft aArı
wöhnt) einfach „Adus siıch heraus“, quası „VoNn vorneherein“ und „automatısc <4

nach dem systemtheoretischen Prinzıp: „Legitimatıiıon allein durch formales
Verfahren“). Sie erweısen ıhre dienende raft 1U in Einheit MI1t dem y]äubigen
un theologisch-nachdenkenden Hören auf den Inhalt der Schrift un seıne
Auslegungsgeschichte 1n der Kirche.

Man ann diese Einheit vielleicht besten 1ın folgenden Z7wWwel hermeneut1-
schen Grundsätzen ausdrücken, die notwendig zusammengehören: Eın formales
Kriterium (wıe das Lehramt der Kırche) erweıst sıch ann als leg1ıtim,
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WEeNN Gx be] der Auslegung der Schrift auf Dauer un 1m BanNnzen der inhalt-
liıchen Identität des gemeınsamen Glaubens der Kırche (und der einzelnen ın
iıhr) dient (was sıch 1m Einzelfall ımmer NEeu zeıgen mußß, aber nıcht unbedingt1n jedem Einzelfall auch für jeden einsichtig! Denn wurde CS gerade seinen
Charakter als auch 1m Konfliktfall handhabbares tormales Krıterium verlie-
fen): un zugleich bleibt der gemeınsame Glaube der Kırche (und der einzelnen
1n iıhr) das Wort Gottes da mMI1t sıch identisch, sıch auf Dauer un 1mM
SahzZCH die ftormalen Kriıterien yebunden weıß (was sich wıederum 1m Einzel-
£a1l NEeu zeıgen mufß, aber keineswegs eıne strıttıge Polarität 1ın Einzelfällen
ausschließt). Dieses wechselseitige Bedingungsverhältnis begründet natürlich
VO  3 siıch Aaus auch keine „absolute Sıcherheit“ 1in der Wahrheitsfindung;
xibt CS 1m Glauben überhaupt nıcht. Wohl aber verhilft (ZS dem, der das Wır-
ken des HI1 Geilstes 1n diesem strukturierten (und durchaus verbesserungs-fähigen) kıirchlichen Verstehensprozeß olaubt, ZUrFr unbedingten Gewißheit, sıch
1m ylaubenden Vertrauen darauf verlassen können.

Küng sıeht die Funktion des „Lehramts“ 1n der Kırche anders. Grundsätzlich
bejaht auch den „hermeneutischen Zirkel“ 1m kırchlichen Verstehen des Wor-
Les Gottes. Dennoch sıch bei ıhm eindeutig die Tendenz durch; Aaus dem
Prımat der Schrift ın der Kıirche un 1n ıhrem auslegenden Verstehen eınen Pri-
MATt der Schrift VOT der Kirche un: ihren verschiedenen Diensten der Auslegung

postulieren. Die Konsequenz dieser hermeneutischen Verlagerung zeıgt sıch
da Sanz deutlich, 65 die Stellung der wissenschaftlichen T’heologie und
des ınstıitutionellen Lehramits 1m Gegenüber ZUur HI Schrift geht Beıides siınd
ach Küng grundsätzlich gleichrangige, einander zugeordnete un aufeinander
verwıesene 1enste 1n der Kirche, die Je auf ihre Weıse dem rechten Verstehen
des Wortes Gottes dienen. Auf der eiınen Seıite das Leitungsamt der Presbyter,
der Biıschöfe un des Papstes („leadership“), dıe 1m Sınn e1ınes „pastoralen Ver-
kündigungsamts“ das Wort Gottes 1n besonderer Autorität den Menschen PTIC-
digen ’; auf der anderen Seite die Lehraufgabe der Theologen („scholarship“),
die 1m Diıenst der Wahrheitsfrage auft wıssenschaftlich-kritische Weıse ach der
Übereinstimmung der Jeweıils gegenwärtigen kirchlichen Verkündigung MIt der
ursprünglichen Botschaft der HI1 Schrift fragen. Für den „normalen“, alltägli-
chen Umgang der Kırche mıt der HI Schrift werden also „Lehramt‘“ un „Lei
tungsamt“” voneiınander rYeNNT, verschıiedenen Trägern zugeordnet un 1n eın
yrundsätzlıich gleichrangıiges Gegenüber Z Hl Schrift gestellt. Nur ıhr eIn-
traächtiges Zusammenwirken un ıhre Beschränkung auf die ıhnen eigene Kom-
petenz („Charısma) ermöglıchen eine dem Evangelıum vemäße, wahre un
auch verbindliche Verkündigung des Wortes Gottes.

Das klingt plausibel. Nur die Brisanz dieser Theorie erweIlst sıch dort, WO 6S
letztverbindliche Entscheidungskompetenz ın Fragen der Auslegung der

Schrift un des gemeiınsamen Credos geht. Siıcher 1St der Konfliktfall nıcht der
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genuıne Ort, eiıne Funktion in der Kırche 1n iıhrem vollen Umfang ANSCIMNCS-
sCecmM verstehen ®; aber die konkrete gesellschaftliche Wirksamkeit einer solchen
Funktion annn sıch gerade 1m Konfliktfall unausweichlich präzıse erweısen.
Nach allgemeın katholischem Verständnis steht diese letztentscheidende Kom-
petenz gerade 1n der theologischen Lehre dem Leitungsamt der Bischöfe und des
Papstes 1ne Entscheidung des Lehramts kommt ZW aar ımmer Nnur mıiıt Hılte
der wissenschaftlichen Theologie zustande, und das Lehramt sollte dabei eın
breiteres Spektrum der tradıtionellen un gegenwärtıgen Theologie berücksich-
tigen. ber 65 braucht sıch icht noch einmal VOTFr dem Forum der wıssenschaft-
liıchen Theologie (etwa VOTr einem „internationalen Theologensymposion“ oder
VOT jedem einzelnen Theologen) als wıissenschaftlich begründet (Z 1m Sınn
der historisch-kritischen Exegese des Neuen Testaments) un deswegen auch für
den Theologen verbindlich legıtimıeren. Nıcht den Wiıissenschaftlern esteht
bei aller unabdingbaren partnerschaftliıchen und strukturell och sehr verbesse-
rungsfähıgen Kooperatıon in der katholischen Kırche diese letzte Kompetenz
1in der Wahrheıitsfrage Z sondern dem Leitungsamt der Bıschötfe un des Pap-
STES Diese Überzeugung entstand Banz zweıtellos bereits 1n den ersten Jahr-
hunderten der Kirche, 1n denen OWw1eso die meılisten ‚Lehrer“ der Kirche zugleich
auch Bischöfe Küngs Auffassung VO  ) der Trennung dieser beiden Ämter
1n der Kirche findet sıch erst ıIn der spätmittelalterlichen Kanonistık, wobe]l
aber auch 1er durchaus dem Leitungsamt die „definıtive“ Kompetenz 11-
ber der „endlosen Diskussion“ der Theologen zuerkannt wiırd

Nun spricht Kung dem Leitungsamt ZWAar nıcht schlechthin diese Letztent-
scheidungskompetenz aAb vgl Dokumentation Anlage 61); aber beschränkt
s$1e auf den außersten Notfall,; der erst annn gyegeben 1St;,
„WENN die Theologen MIt ihren eigenen Problemen ıcht mehr fertig werden, wWwWenn

e1nes heillosen theologischen Wırrwarrs und heilloser theologischer Wırrköpfe die Verkündigung
des Evangeliums kaum mehr gewährleistet 1St, WECIINN äresie die Kirche bis auf den Grund
erschüttert und S1| vielleicht O: mMIiIt dem politischen System verbindet, WenNnn Iso
en der Niıchtsein der Kırche des Evangelıums geht. Dann 1St der Status confessionis gegeben,
un! dıe Kırchenvorsteher können sıch ıcht MIt Zusehen begnügen. Dann werden S16 gew1f5 1n
Zusammenarbeit mMIit allen gutwillıgen Theologen, zusammenkommen un:! 1m Vertrauen auf
Gottes Gelst eın klares Wort sprechen, W as da christlicher Glaube 1St un: ıcht. S50 1St 65

1n der Vergangenheıit ımmer wıieder geschehen, kann ecs auch 1n Zukunft se1n: 1n extremı1s, un
DUr dann, nıcht endlose Dıiıskussion, sondern entschlossene, wWenn auch unprätent1iöse Definition
1m Dienst Glauben und den Glaubenden. Definition W1e des breiten ausgeführt in
kıirchlicher Verbindlichkeit UN sıtuationsbedingter Vorläufigkeit un: 1m klaren Bewulßtsein:
CINO infallıibilis 1S1 Deus ıpse!“ 10

Die Einschränkung aut den „Extremtall“ löst jedoch keineswegs die rage,
Ss1e verschiebt S1e allenfalls enn Wer entscheidet denn, ob un Wnnn diese
Notlage tatsächlich gegeben ist? Zumal Wenn ach Küng eıne Sanz Üıhnliche Not-
Jage auch auf seıten des Leıtungsamts vorlıegen ann un annn das letztent-
scheidende Eingreifen der Theologen gefordert 1ISt:
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„ES xibt auch ine Not der Kirchenleitung: Wenn die Kıirchenvorsteher MIt ihren eigenen
Problemen ıcht mehr fertig werden, WenNnn s1e die Augen VOLr den erdrückenden Problemen der
Menschen angstlich der trage, ignorant der geschlossen halten, WenNnn S1e nıcht sehen
wollen der ıcht sehen können, WEeNnN S1e durch Passıvıtät oder Aggressivıtät die Einheit der
Kıiırche gefährden, WeNnNn s1e die Erneuerung blockieren und das Vergangene restauriıeren wollen,
W CN das Evangelium un die Menschen zugleich der VErgCSSCH werden, WenNn A Iso
auch 1er eın der Nıchtsein der Kirche des Evangelıums geht. Dann ISt der Status COIMN-

fess10n1s für den Theologen gegeben, ann darf nıcht schweıigen oder sıch in dıe Esoteri
seiner Wissenschaft zurückziehen. Dann mu{fß reden, eutlıch un klar, OppOrtune ımportune,
hne Rücksicht auf welche hohen Personen auch immer. Dann mMUu des Evangeliums und

der Menschen willen Zeugnı1s ablegen, die Wahrheit herausstellen un auch VOL konkreten
praktischen Weıisungen nıcht 7zurückschrecken Alles 1n Bescheidenheit un: Sachlichkeit, un:
auch 1m klaren Bewußtsein: NneMmMO infallibilis 1S1 Deus ıpse!  \r 11

Wer entscheidet ın diesem Fall, ob und Wnnn diese Notlage tatsächlich CR
ben 1st? Siıcher „echte Notlagen un: Notstände haben es 1ın sıch, daß s1e 1n ihrer
Konkretheıt nıcht vorausgesehen und nıcht vorausgeregelt werden können 1
Nun aber hat die Kıirche miıt solchen Notständen bereits eine sehr lange un:
leidvolle Erfahrungsgeschichte hınter sıch: un AUuUsSs diesem Erfahrungskontext
heraus hat S$1e sıch für die Regelung der Letztentscheidungskompetenz ZUgUNStIEN
des Leıtungsamts 1n der Kirche entschieden.

Dıies widerspricht keineswegs dem ausschlaggebenden ınhaltlichen Krıterium,
das Küng für das Vorliegen eines Nottalls angibt; eın solcher liegt
nach ıhm ımmer annn VOTrT, „WENN 1n einer Kirche dauernd un eindeutig
das Evangelıum gepredigt un gehandelt wıird“ 1 Um dieses iınhaltliıche Krite-
r1um 1aber VOTLr einer subjektiven Beliebigkeit un strukturellen Unverbindlich-
eıit bewahren (wer wiırd schon VO  — sıch AaUSs iın der Kiırche zugeben, da{ß
dauernd das Evangelıium predigt un handelt? Wer entscheidet also
darüber?), braucht ON auch 1n der Kirche handhabbare formale Krıterıen, die
naturlich NUuUr 1n Einheıit mıt der ınhaltliıchen Selbstevidenz un Selbstdurch-
setzungskraft der Wahrheit des Evangeliums ZUT Geltung gebracht werden
können.

Als ein solches formales Kriterium ilt ın der katholischen Kirche das den
Bischöfen un dem apst vorbehaltene Leitungsamt MIt Letztentscheidungs-
kompetenz auch ın Fragen der Lehre Das bedeutet Sanz konkret: Die Kırche
überliäßt in wichtigen Glaubensfragen, die nıcht 1Ur 1n wEeXtrcIHeCH Notfällen“
auf dem Spiel stehen, das verbindliche Urteil ber die Wahrheit weder eintach
der (prinzıpiell endlosen) Diskussion der Theologen och auch dem Urteil der
Geschichte 14 Dadurch spielt 7zweitellos 1n die Wahrheitsfrage des Glaubens eın
„positivistisches“, also historisch ZESELZLES Kriıterium MIt hiınein. Seine grund-
sätzlıche Legıtimatıion für den Glauben der Kırche legt 1n der unauflöslichen
Einheit VO inhaltlichen un formalen Kriıterien bei der Weitergabe des Glau-
bens, die sıch bereits 1N bıblıscher un apostolischer Zeit ausformte und worın
die Kırche jeder elit eın wesentliches Miıttel iıhrer Einheit erkannte. Diese
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grundsätzliıche Berechtigung schließt jedoch keineswegs eine Kritik konkre-
ten Verfahrensweisen un eine Forderung ach struktureller Verbesserung in
der Handhabung solcher formaler Kriterien A4U.  ®

„Unfehlbarkeıt“

Wır kommen einem weıteren für den Entzug der Lehrbefugnis letzt-
ıch ausschlaggebenden Fragepunkt iınnerhalb der Ekklesiologie Ungs: S1E
enthält eın für katholische Theologıe ungewöhnlich radıkales Infragestel-
len der „Unfehlbarkeit“ 1n der Kırche. Wır können diesen Punkt kürzer
fassen, weiıl das Wiıchtigste A7ZUu bereıits 1m vorıgen Abschnitt DESARL wurde. Die
katholische Kırche 1St bereıits se1lt dem Autfkommen der erSten auf- un Be-
kenntnisformeln 1m 7zweıten Jahrhundert, die den Kern der apostolischen ber-
lıeferung enthielten un: denen siıch der Täufling gleichsam „auf Leben und
Tod“, ın einer für se1n Heil bedeutsamen Entschiedenheit bekannte, der
Überzeugung, da{ß der ıhr VO  ; Christus verheißene Beistand des elistes Gottes,
der gerade auch der „Geıst der Wahrheit“ 1St (vgl Joh 14,17; 1526 »  9 S1e
davor bewahrt, be] grundlegenden Glaubens- un Bekenntnisaussagen und
NUr da!) eınem Irrtum vertallen. Das Vertrauen der Gemeinschaft der lau-
benden auf den „Geıist der Wahrheit“ (und iıcht eLtw2a auf ıhre eigene Treue
oder Einsicht!) schlie{fßt VO  e} Antang gerade diesen Punkt mI1t eın, da{(ß S1€e als
Gemeinschaft V{} Geilst davor bewahrt wırd, dem einzelnen als heils-
bedeutsames „Glaubensbekenntnis“ verkünden, W a4s 1n Wirklichkeıit nıcht 1n
vollem 1nnn glaub-würdig ISt Be1l aller Anerkennung der Geschichtlichkeit der
Glaubensbekenntnisse un: iıhrer einzelnen Aussagen hält die Kirche daran test,
„dafß kıirchliche Glaubenssätze 1n dem einmal definıerten Sınn bleibend als wahr

gelten haben, W 45 nıcht ausschließt, da diese Wahrheit 1m Laute der weıte-
HCn geschichtlichen Entwicklung tiefer un umfassender erkannt un auch 1M-
INCT wieder NEeU ausgesagt werden ann un mu C6 15

Diese primär der Sanzen Kirche gegebene Verheifßung bonkretisiert sich 1m
Lehramt der Bischöfe UuUN des Papstes. Die allgemeinkirchliche Verheißung, 1in
grundlegenden Glaubens- un Bekenntnisiragen VO Geilst 1n der Wahrheit
gehalten werden, nımmt 1m bischöflichen un päapstlichen Lehramt eine kon-
krete, sıchtbare kıirchliche Vollzugstorm Aa durch die siıch die Gemeıinschaft als

och einmal 1n ıhrem gemeinsamen Glauben dem einzelnen gegenüber
verbindlich objektiviert und repräsentiert. Darın spricht sıch das Vertrauen AauUs,
dafß gleichsam die entscheidenden „Grenzpfähle“, die das Lehramt 1mM Ausle-
gungsprozeiß des Wortes (sottes als tür das gemeinsame Glaubensbekenntnis
ma{fßgeblich aufstellt, wahr un zugleich einer etzten Glaubenszustimmungwürdiıg sınd
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Fur diesen Sachverhalt hat sıch se1it dem Miıttelalter 1mM kırchlichen Sprachge-
brauch das schrecklich mißverständliche Wort „unfehlbar“ eingebürgert. Damıt
1St also nıcht gemeıint (was Küung immer wieder durch seine Formulierungen
insınulert), da{fß ZEW1SSE Glaubenssätze reıin aufgrund iıhrer tormalen Gegeben-
heiten (wenn un insotfern S$1e VO Lehramt definiert werden) gleichsam „AautOo-
matısc un „ VON vornhereıin“ nıcht falsch sein können (dieses Mißverständnis
haben WIr bereits be]l der rage ach dem Zusammenwirken VO inhaltlichen
un formalen Kriterien zurückgewlesen). Der Begriff „unfehlbar“ qualifiziert
oder präzisıert nıcht den Begriff der „Wahrheit“: 1ne Aussage 1St entweder
wahr oder falsch; un: S1Ee bleibt 1€es auch 1n gewandelten yeschichtlichen Ver-
hältnissen. DDas Prädikat „unfehlbar“ fügt dem Wahrheitscharakter einer Aus-
SapCc nıchts hinzu; CS macht eıne Aussage mitnıchten „VOoN vornhereıin“ wahr!
Vielmehr gilt: das Prädikat „unfehlbar“ bezieht sıch aut den Begriff der D
stımmung“ eıiner als wahr angesehenen Glaubensaussage. Im Vertrauen auf
den „Geıist der Wahrheit“ gy]laubt die Kirche, da{fß sıch dieser (elist auch iın ıhren
yrundlegenden Glaubens- un Bekenntnisaussagen manıfestiert, die deswegen
(bleibend) wahr un eiıner vorbehaltlosen Glaubenszustimmung würdig s1ind.
Fuür diesen Sachverhalt sollte na  ; das mifßverständliche Wort „unfehlbar“ lieber
meıden un dessen VO  > der „unbedingten Verläßlichkeit“ wahrer ]au-
bensaussagen un der S1e verantwortenden Kirche sprechen.

Küngs „Anfrage“ diese katholische Glaubensüberzeugung betrifft VOTL

allem folgenden Punkt (wobeı seiıne „Anfrage“ mehr un mehr eıner „Gegen-
these“ geworden 1st9) Der verheißene „Geıist der Wahrheit“ gewährleistet
der Kırche ıhr „grundlegendes Bleiben 1in der Wahrheit“ auch dann, WenNnn die
Kirche un ıhr Lehramt auf solche „unfehlbaren“ Glaubensaussagen verzichtet,
Ja SOgar, WEn S1e sıch dabe; irren sollte. 'Irotz der möglichen Irrtuüumer
auch bei letztverbindlichen Glaubensaussagen und „Definitionen“ (se1 6S der
Konzılien, sel CS des Biıschofskollegiums oder des Papstes) wırd die Kirche 1n
der Wahrheit gehalten, nıcht unbedingt aber un mıiıt Hıltfe solcher „Defi-
nıtıonen“. Das grundlegende Bleiben der Kırche iın der Wahrheit MUuU sıch ach
Küng nıcht unbedingt 1n bestimmten kırchlich-lehramtlichen Vollzugstormen
un AÄufßerungen „konkretisieren“, 1n denen die Kirche als (3anze dem einzel-
He  e och einmal mı1t dem Anspruch eıner „unbedingt verläfßlichen“ (bzw „Uun-
rehlbaren“) Wahrheit gegenübertritt. Damıt steht Küung In deutlichem Wider-
spruch ZUu Unfehlbarkeitsdogma des Ersten Vatiıkanums, das 1mM Zweıten Vatı-
kanum ausdrücklich bekräftigt wurde.

Wenn Kuüung sıch 1ın seiıner Bestreitung des Dogmas NUNY dagegen wenden
würde, da{ß bestimmte UOrgane 1ın der Kırche un bestimmte Glaubensformu-
lierungen 1n ganz bestimmten Sıtuationen gleichsam „a prior1“ („von ÖOr

herein“), AaUS reın formalen Gründen also irrtumsfreı se1n sollen, könnte INan

die Sache ohl auf sıch beruhen lassen. Denn solch eın „Formaliısmus der Wahr-
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eıt  CC INa 1n veErgansCNCH (und vielleicht auch och gegenwärtigen) Vorstellun-
CIl sıcher eine Rolle gespielt haben Er z1ibt aber 1n keiner VWeıse den Kern des
kirchlichen Glaubens die „Unfehlbarkeit“ der Kirche und ihres Lehramts
wıeder. Eın Kampf eın solch unsınnıges Verständnıis VO „Unfehlbarkeit“
Mag ZWAar nuützlıch se1n, solche iırrıgen Vorstellungen zerstoren; dogma-
tisch gesehen berührt aber keineswegs den Nerv der Sache

Wenn sıch Küung jedoch grundsätzlıch eiıne ınstitutionelle Konkretisie-
VUNS der allgemeinkirchlichen Verheißung des „Bleibens 1in der Wahrheit“ W e1-

det un 1€eSs scheint durchaus der Fall sein ann stellt zweiıtellos eine
grundlegende Überzeugung kırchlichen Selbstverständnisses 1n rage. Denn
ach diesem Selbstverständnis eignet dem Glauben in der Kirche der Charakter
eıiner „unbedingten Verlißlichkeit“ (worauf ıch mich „1m Leben un Sterben
vorbehaltlos verlassen kann“), un ZW AAar nıcht 1Ur dem Glauben „1m allgemei-
“  nen“, sondern gerade auch 1n seinen onkreten Aussagen un Bekenntnisfor-
meln PST diese Konkretheit des Glaubens, die sıch auch 1n eıner gesellschaft-
lich-verbindlichen Gestalt darstellt, befreit ıhn Von eıner subjektiven Eıgen-
mächtigkeıt, die 11UTr das als unbedingt „glaub-würdig“ annımmt, W as S1e selhbst
„vollziehen“ ann der W 4as sS1e sıch selbst aus den „Quellen“ des Glaubens
(Z Aaus der HI Schrift oder der Iradıtion der Kırche) aussucht. hne diese
Konkretheit auch 1n der Wahrheıitsfrage bleibt der Glaubende alle Ver-

balen Versicherungen doch 1n Gefahr, sıch das „Maß des Glaubens“ letzt-
lıch selbst serfzen un CS ıcht VO der Gemeinschaft der Glaubenden eNT-

gegenzunehmen.
Miıt dieser Darlegung der ekklesiologischen Streitpunkte dürfte deutlich gC-

worden se1n, da{fß sıch Küng zumal| be] den etzten Problemkreisen 1n grund-
legenden Fragen des kırchlichen Selbstverständnisses VO  —3 der tradıtionellen,
auch heute gyültigen Überzeugung der katholischen Kirche unterscheidet 1

Christologische Probleme

Auf die christologischen Probleme ın Küngs Theologie brauche ıch 1er Aaus

verschiedenen Gründen nıcht ausführlich einzugehen: eysiens spielten diese
Fragen be1 dem Entzug der Lehrbefugnis, sSOWeIlt N Aaus der römischen Erklärung
VO 15 Dezember 1979 deutlich wırd, eine untergeordnete, AaUS den ekklesio-
logischen Auffassungen NUuUr resultierende Rolle; zweıtens 1St darüber die fach-
theologische Auseinandersetzung bereits ausgiebig un kompetenter, als 6S 1er
möglıch ware, 1n den etzten Jahren yeführt worden un drıttens erwelst
sıch gerade 1er dıe Berechtigung unserer Vorbemerkung ber die Schwierigkei-
ten der theologischen „Präzısıon“ Küngscher Sprache: INan wird dieser Christo-
logie 1Ur gerecht, WCNN INan S1e als liest, 1ın iıhren grundlegenden Inten-
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tionen un Tendenzen. Man ann sıch näamlich csehr leicht einzelnen unge-
wohnten, provozierenden un reduzierenden Formulierungen stoßen: aber
diesen ann iINan ZENAUSOZUL auch wieder Banz tradıtionell un „orthodox“
klingende Wendungen entgegenhalten. 1ne StreNg theologische „Wort-für-
Wort“"-Exegese oder ein disputierendes Gegenüberstellen VO  3 einzelnen Formu-
lıerungen 1St dem Sprachstil (gerade Von „Christ sein“ aum ANSCIHMCSSCN.

Deswegen scheint MI1r eın dırekter Widerspruch einem der großen christo-
logischen Dogmen oder gar eiıne Leugnung aum aufzuzeigen se1in. Eher
lassen sıch einıge starke Finseitigkeiten feststellen, die, WenNn S1e als das (GGanze
des kirchlichen Christusglaubens2werden, doch seiner Verkürzung
führen. diese Verkürzung auch eine fundamentale Verfälschung des hr1ı-
stusbekenntnisses nach sıch zıeht, wage ıch ıcht behaupten. Be1l elıner Inter-
pretatıon, die das „SCHUuS lıtterarıum“ VO  > „Christ sein“ un auch die anderen
Schriften ZUTr Christologie 1n Betracht zıeht, wiırd INan vielmehr Tendenzen
feststellen können, die vielleicht Verfälschungen un Wiıdersprüchen
gegenüber dem kirchlichen Glauben tühren können, aber nıcht unbedingt MUS-
sen Von solchen Tendenzen möchte ıch folgende 1NENNECM:

Für Ungs methodischen Ansatz sınd die beiden Verstehenszugänge ZU

Geheimnis Jesu Christi, die in der Theologie gemeinhın als „Christologie VO  3

unten“ bzw als „Christologie VO  e} oben  < bezeichnet werden, Alternatıven, die
gleichberechtigt nebeneinanderstehen. Fur ıh 1St es theologisch gleichermaßen
Jegitim, be1i der Deutung der Person Jesu „VON unten“, also gleichsam VO  a} der
„Perspektive der ersten Jünger” auszugehen, die den „geschichtlichen Jesus“
1m Blick hat un die sıch AUS eıner hıstorisch-kritischen Exegese der synoptischen
Evangelien ergıibt; WwW1€e aber auch s VQ oben  D3 also AUS jener Perspektive der
urkirchlichen Gemeinde die durch die großen Konzıilien der alten Kırchen ZUr

vorherrschenden wurde), in der Jesus als der „menschgewordene 0Z0S  « SC
hen wiırd, als der beim Vater „prä-exıistente Sohn Gottes“, der in uUunNnserTer (3
schichte „Fleisch“ geworden ist; W1e AD in alten, vorpaulinıschen Sendungs-
ormeln un ymnen (Z Phiıl ‚6—1 be] Paulus selbst un AaNn VOTLr allem
1m Johannesevangelium und in den Johannesbrieten ausgesagt wiırd. Fur Kung
haben beide Verstehenszugänge ıhr Recht, iıhre Vor- un Nachteıle:;: aber wäh-
rend normalerweise in der Christologie beide biblischen Ansätze miıteinander
vermuittelt werden un: 18790x 1ın Einheit mıteinander das kirchliche hri-
stusbild wıedergeben, betrachtet Kung sS$1e als gleichrangige, aber methodisch
einander ausschließende Alternativen ?2®9. Er wählt 1n „Christ sein“ ganz eNt-
schıieden das „Deutungsmodell“ der Christologie „ VON unten“, wobe!]l (1° eın
ungemeın faszınıerendes un überzeugendes Bild VO  =) Jesus Christus darstellt.
Die Vermittlung allerdings mi1t dem Glaubenszugang einer Christologie „VOoN
oben  CC wırd für ihn methodisch konsequent aum geleistet; sS1e wirkt eher
W1e eine ZW ar bleibend sinnvolle, 1aber doch mehr oder weniıger angehängte
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„Deutung” des „ursprünglichen“ geschichtlichen Jesus Christus. Da{fß dadurch
eıner Verkürzung des kirchlichen Christusglaubens Vorschub geleistet werden
kann, aßt sıch aum leugnen.

Von diesem Ansatz her 1STt SN verständlich, da{ Küng keine philosophisch
oder theologisch einigermaßen präazıse Theorie ber die eigentliche Personalıität
Jesu entwickelt. Die wıiederholte rage Kaspers ıh bleibt 1mM Grund
unbeantwortet: „ Wer ıSE Jesus Christus? Ist G: eiıne menschliche Person, 1n der
sıch Gott sprechend und handelnd offenbart, oder 1St der ewıge Sohn (3öt-
teS; der in der Geschichte Mensch: wird?“ 21 Da Kung vornehmlıch den » ge_
schichtlichen Jesus” betrachtet, steht 1n diesem Jesusbild die Geschichte Jesu, se1ın
Leben, seın Handeln un: Sprechen, sein Geschick in 'Tod und Auferstehung
1e] stärker 1m Vordergrund. Das 1St durchaus Jegıtim, solange dadurch nıcht
das Nachdenken ber die Person Jesu, ber seiıne personale Identität als ew1ges,
1n der Zeıt erschienenes „Wort“ des Vaters csehr 1n den Hintergrund gedräangt
wird. Natürlich 111 Küng keinen Gegensatz 7zwıschen Geschichte un Person
Jesu konstruleren: genausowen12 Jeugnet auch die Aussagen des Glaubens
ber die Gottheit Jesu; 1m Gegenteıl, hält der Einheit VO ‚wahrer CSOTt
un wahrer Mensch“ 1N Jesus test. ber CS wırd bısher nıcht deutlich, W1e diese
Einheit als das innerste Wesen der Person Jesu verstehen 1St.

Die Fragen, die Kasper stellt, werden jedem kommen, der AUus eıner
Kenntnis der Tradition des kirchlichen Christusglaubens heraus das Buch
AChrist seın“ liest. Und Sindet auf diese Fragen be1 aller posıtıven Grund-
einstellung diesem Buch un seiınem Anlıegen gegenüber einfach keinen be-
friedigenden Antwortversuch, der denkerisch diese Fragen angeht un der
siıch zugleich klar abgrenzt VO Auffassungen ber Jesus Christus, die die Kirche
1n der Vergangenheıt als $alsch abgewı1esen hat Wenn ein Theologe eine Ze1lt-
gemäße Interpretation des Glaubens vorlegt, 1STt e seine Aufgabe, aufzuweısen,
Ww1e se1n Versuch MI1t dem tradıtionellen Glauben der Kirche 88l Eınklang
bringen 1St. Wenn 1es iınnerhalb VO  3 „Christ sein“ (aufgrund der literarischen
Eıgenart dieses Buchs) nıcht möglıch ware, stehen für die Klärung solcher
schwier1iger, 1ber entscheidender Fragen zahlreiche Fachzeitschriften Z N er=
fügung. ber vielleicht sollte INa  a} Hans Küung da noch eıit lassen.

Aufgrund dieser mangelnden theoretischen R eflexion ergibt sıch 1n Christ
sein“ eline Grundtendenz, ach der dıie einziıgartıge „Funktion“ Jesu 1MmM Heils-
plan Gottes eın cehr starkes Übergewicht bekommt VOTL der Einzigartigkeıit der
gyottmenschlichen Person Jesu. Person un Funktion Jesu sind selbstverständ-
iıch auch für Kung eın Gegensatz; 1aber w1e die Funktion Jesu 1mM gyeschicht-
lıchen Handeln (sottes den Menschen Von der „zugrunde liegenden“ Person
Jesu bestimmt wırd un davon abhängıg ISt, das wiırd nıcht hinreichend geklärt.
Eıne der „Spitzenformulierungen“ VO  a} AChrist sein“, 1n der sıch ‘ die gesamMTE
Grundtendenz deutlich wiıderspiegelt, lautet:
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„Die Bedeutsamkeıt des Geschehens 1n un miıt Jesus VO  »3 Nazareth hängt daran, da
ın Jesus der den Menschen als Gottes Sachwalter un Platzhalter, Repräsentant un: Stellver-
tretfer erschien un als der Gekreuzigte ZU Leben erweckt VO  3 Ott bestätigt wurde für die
Glaubenden der menschenfreundliche ott selber nahe WAar, erk Wäal, gesprochen hat, gC-
andelt hat, endgültig sıch geoftfenbart hat Alle oft 1n mythologische der halbmythologische
Formen der Zeıt gekleideten Aussagen ber Gottessohnschaft, Vorausexıistenz, Schöpfungsmitt-
erschaft un Menschwerdung wollen letztlich nıcht mehr und nıcht wenıger als das 1ne: die
Einzigartigkeit, Unableitbarkeit un: Unüberbietbarkeit des 1n un mMI1t Jesus lautgewordenen
Anrufs, Angebots, Anspruchs begründen, der etztlı nıcht menschlichen, sondern gyöttlıchen
Ursprungs 1St un deshalb, bsolut verläfßlich, die Menschen unbedingt angeht.“

Diese Formulierungen können durchaus als voll un Sanz „Oorthodox“ VECI-

standen werden. Sıe können aber auch als Reduktion des Glaubens aut eine
reine „Oftenbarungs-‘ oder „Willenseinheit“ Jesu MI1t Gott ausgelegt werden.
Dıie Einseitigkeit, MLt der Küng die Rolle Jesu 1m gyöttlichen Heilswerk tast
NUur als Oftenbarung VO AW.Ort und Wıille Gottes”, VO  e} Anruf, Angebot un
Anspruch Gottes, VO  - Sache un Herrschaft Ciottes entfaltet, annn eher 1n die
zweıte Rıchtung deuten. Dann würde VO  e} Jesus ZWAar eine einzigartıge ethische
Einheit mıiıt Gott 1M Wollen un Handeln ausgeSagt, aber keine seinsmäßige
Einheit 1mM Wesen. Und gerade 1€es gilt für das christliche Glaubensbekenntnis
als unverzichtbar.

Überhaupt fällt 1n der SanzCh Terminologie Ungs die Akzentulerung des
Ethischen bei der Person Jesu auf: 1St der Sachwalter un Platzhalter Gottes,
der mMI1It etzter Entschiedenheit den Wıiıllen Gottes, den Anspruch Gottes, die
Autorität Gottes, die Sache Gottes (die ıdentisch 1St mıiıt dem Willen (sottes un
zugleich das Wohl des Menschen bedeutet) vertritt; als Aufterstandener 1STt
unbedingt der „Madfsgebende“, der definitive Ma{fßstah für das Handeln
der Menschen. Be1 dieser durchgehenden Betonung der ethisch-existentiellen
Einheit Jesu mıiıt Gott kommt die zugrunde lıegende (und VO SaNzZCN
selbstverständlich geglaubte) seinsmäisıge Einheit Jesu mI1ıt dem Vater HrzZ

Wiederum Aindet 114  } keine befriedigende Antwort auf die rage: Wıe 1St
die Stellung Jesu 1ın der Einheit des dreifaltigen Gottes VO  e} Vater, Sohn und
Geilst verstehen? Ist 1n seinem tiefsten personalen „Selbst“, das jedem
Handeln un Sprechen un Sterben zugrunde liegt, jenes einz1ige un eINZ1IS-
artıge Gegenüber des Vaters ( WOrt:, „EOsos): das die unendliche Liebe des
Vaters un damıt die Wıurklichkeit (sottes den Menschen mıiıtteılt un
verschenkt? Warum spricht Küng selten VO  } der Liebe Gottes, die sıch 1n
ihrer SAaNzZCNH Fülle den Menschen ın Jesus Christus mıitteilt? Küng zıeht den
Terminus ‚Sache (SOttes” VOTIs; natürlich sınd „Sache“ un „Tiebe“ Gottes keine
Gegensätze; aber die uancen 1n der Terminologie sınd keineswegs unwichtig:
1ın dem eınen Wort („Sache“) kommt stärker das ethisch-willentliche Moment,
1m anderen das ontisch-seinsmäfßıge der Selbstoffenbarung (sottes iın Jesus Z
Sprache. ıne Christologie, die primär VO  e} der „‚Sache Gottes“ 1n Jesus spricht,
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ann 1m Endeftekt offensichtlich leichter ohne ausdrückliche Entfaltung des
kirchlichen Glaubens den dreifaltigen Gott auskommen als jene, die VOI -

nehmlıch VO der ‚Liebe Gottes“ 1n Jesus spricht.
Wıe dem auch sel, der theologisch „vorgepragte” Leser wartet auch 1er auf

eıne klarere Antwort. Wenn s1e aut Dauer ausbleibt, aßt sıch in der 'Iat nıcht
ausschließen, da{(i A mancher Einseitigkeit oder Verkürzung der Unklarheıit
doch MmMIt der eıt eine Verfälschung des kirchlichen Glaubens wiırd, die esent-

ıche Gehalte des Glaubens als iırrelevant oder inex1ıistent ablegt.
Ist aufgrund dieser Unterschiede un Abweichungen der Entzug der Lehr-

befugni1s berechtigt SEWESCHN oder nıcht? Mıt dieser rage, die sıch nıcht VO  e}

vornhereın mıt eınem simplen Ja oder Neın beantworten lafßt, wiırd sıch eın
zweıter, abschließender Beıtrag beftassen.

ANME  NGEN

Mıt seiner Dissertation: Rechtfertigung. Dıe Lehre arl Barths Uun: eine katholische Besinnung (Eın-
1edeln ITE 4) OLW: utl

Diskussion Hans Küng 1e€ Kırche“, hrsg. z Härıng AL Nolte (Freiburg Zum Problem
Untehlbarkeıt, hrsg. \ Rahner (Freiburg Fehlbar? Eıne Bilanz, hrsg. Kung (Zürich

Balthasar u Diskussion Hans Uungs „Christ sein“ (Maınz
Anlage 47 der „Dokumentation“ der Deutschen Bischofskonterenz onn 49
FEıne ausführliche Auseinandersetzung miıt der Theologie Küngs, VOor allem seiner Ekklesiologie, hat der

Vertasser vorgelegt 1N : Kırche als Instiıtution (Frankfurt O70 123177 Zur ENAUECICHN Verifizierung
der tolgenden Darstellungen 1n den Schritften ungs verweise iıch auf dieses Buch

Kehl, Kırche Sakrament des Geıistes, 1n * Gegenwart des Geıistes, hrsg. Kasper (Freiburg
155—180 Küng, Untehlbar? FEıne Anfrage (Zürich $1971)

5& Fehlbar? 4561Unfehlbar? 186 fi;: Fehlbar? 4472 fl E} Dokumentation, Anl 30 34
9  9 Die Berufung Küngs aut die paulınıschen Charismentateln miıt ıhrer Unterscheidung 7zwıschen Lehr- un:
Leitungsdiensten übersieht konsequent dıe estrukturelle un! theologische Bedeutung des Apostels selbst 1n
der Gemeinde, der 1n sıch „Leitungs-“ und „Lehramt“ verbindet. Aut diese Stellung des Apostels beruft
sıch die Kırche beı Wahrung der Analogie bereits 1n der trühesten nachapostolischen Zeıt, WEeNnNn 65

darum geht, dıe Überlieferung des vangeliums gyeIrecu weıterzuvermuitteln. Wer 111 dıe Legitimatıion
dieser $rühchristlichen Berufung beurteilen der bestreiten können?
10 Untehlbar? 195 11 Ebd 12 Fehlbar? 458 13 Ebd 459
14 Dıes scheıint Schluß des Briets VO: Küng die Glaubenskongregation VO' 1973 als
praktikable Lösung angeboten werden; vgl Dokumentatıion, Anl 30, 34
15 Kasper, Kritisch reflektieren hne auszubrechen, 1N ! Rhein Merkur Nr I5 1980
16 Vgl Fehlbar? 305—493 ; Orwort Hasler, Wıe der Papst ntehlbar wurde München
Kırche gehalten 1n der Wahrheit (Züriıch
17 habe 1n diesem Teıl keineswegs irgendwelche beliebigen Schulmeinungen nach Küng „POS1It1VIiSt1-
scher der spekulativer Neuscholastık als „tradıtionelle Überzeugung“ der katholischen Theologie
und Kırche hingestellt. Die von mir skizzıerten Posıtionen (zuma]l 1n den beiden etzten Punkten) geben
aut ihre Weıse eınen breiten ONnsens 1n der VEISANSCNCH und gegenwärtigen katholischen Theologie wieder,
der sıch auch 1n lehramtlich-verbindlichen Texten wiederfindet.
18 Grundfragen der Christologie heute, hrsg. L TAR Scheffczyk (Freiburg bes 141—183; V,

Balthasar Diskussion Hans Üüngs „Christ sein“.
19 Dazu: Menschwerdung Gottes (Freiburg Christ seıin München Exiıstiert Gott? (München

20 Dokumentation, Anl 45,
22 Christ se1n 43921 In Grundfragen der Christologie heute, 182

318


